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Sachverhalt und Antrge 

I. 	Auf die europaische Patentarimeldung Nr. 79 100 725.5, 

die am 12. März 1979 unter Inanspruchnahme der Priorität 

von zwei fri.iheren Anmeldungen in Dànexnark vom 15. Marz 

1978 und 13. September 1978 angerneldet wurde, erfolgte 

am 13. Mai 1981 die Erteilung des 12 PatentansprUche urn-

fassenden europäischen Patents 0 004 086. 

Der Patentanspruch 1 lautet: 

1. Tafelformiger Isolierkörper, der aus nebeneinan-

derliegenden, parallelen Mineraiwollelarnellen (2, 8, 

11, 22) besteht, deren Faserebenen im wesentlichen 

rechtwinklig zu der Oberfiache des Korpers verlaufen 

und die durch mindestens auf der einen Seite des 

Körpers angeordnete Verbiridungsmittel (50 9; 30) 

fest miteinander verbunderi sind, dadurch gekenn-

zeichnet, daI3 die Verbindungsmittel (5, 9, 30) we-

nigstens auf der genannten einen Seite des Isolier-

körpers in parallele Einschnitte (4, 12, 13, 27) in 

den Lamellen (2, 8, 11, 22) eingelegt sind, die quer 

zur Längsrichtung der Lamellen (2, 8, 11, 22) ver-

laufen und eine Tiefe besitzen, die in bezug auf die 

Stärke der Lasnellen (2, 8, 11, 22) verh1tnismäL3ig 

klein ist. 

Der Patentanspruch 11 auf das Herstellungsverfahren lau-

tet: 

11. Verfahren zur Herstellung eines Isolierkörpers 

nach einem der ArisprUche 1 - 10, nach dem die Lamel-

len (22) in einem quer zu den Faserebenen verlaufen-

den Streifen von der einen Seite eines Stapels auf- 
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einanderliegender, im wesentlichen gleichartiger, 

tafelformiger Mineralwollekörper (20) abgeschnitten 

werden ünd der abgeschnittene Lamellenstreifen nach 

einer Schwenkung urn 900  auf einer planen, im we-

sentlichen horizontalen Förderfläche SO abgelegt 

wird, daB die Faserebenen rechtwinklig zu dieser 

Fläche und die Längsrichtung der Lamellen (2) recht-

winklig zur Förderrichtung verlaufen, dadurch ge-

kennzeichnet, daB während des Vorschubs des Lamel-

lenstreifens in der Förderrichtung die Larnellen (22) 

zusammengehalten werden und nacheinander eine Anzahl 

von mit der Förderrichtung parallelen Einschnitten 

(27) in die Ober- und/oder Unterseite der Lamellen 

(22) gexnacht wird, auf die Sohie dieser Einschnitte 

(27) ein Kiebemittel aufgetragen wird sowie Verbin-

dungsmittel (30) in die Einschnitte eingelegt und 

mit Hilfe des genannten Kiebernittels auf deren Sohie 

festgeleinit werden. 

Wegen des Wortlautes der abhngigen PatentansprUche 2 - 

10 und 12 wird auf die Patentschrift 0 004 086 verwie-

sen. 

II. Gegen die Erteilung des europischen Patentes hat die 

Fa. Rockwood International A/S 

2640 Hedehusene (Dànexnark) 

frist- und forrngerecht Einspruch erhoben und den Wider-

ruf des Patents gemàl3 Art. 102 wegen mangeinder erfinde-

rischer Tätigkeit beantragt. Die BegrUndung wurde auf 

die DE-U-7 338 109 und das aligemeine Fachwissen und die 

im Bausektor Ubliche Praxis der Anordnung von Verbin-

dungsmittel in Schlitzen von Bauelementen gestUtzt. 

III. Durch die Entscheidung voxn 8. Juni 1983 hat die Em-

spruchsabteilung den Einspruch zurUckgewiesen mit der am 

8. August 1983 zugesteliten BegrUndung, daB es sich bei 

den bekannten Verbindungen im Bausektor stets urn die 
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Verbindung starrer eigensteifer Eleniente hoher Fe-

stigkeit handelt und diese Mai3nahme nicht ohne weiteres 

auf Stoffe geringer Eigenfestigkeit, wie Lamellen aus 

Mineraiwolle geniàB DE-U-7 338 109, iibertragen werden 

könne. Mangeinde erfinderische Tatigkeit liege daher we-

der beim Gegenstand des Vorrichtungsanspruchs 1 noch 

demjenigen des Verfahrensanspruches 11 vor und mithin 

bestehe keine Veranlassung zuin Widerruf des Patents. 

IV. Gegen diese Entscheidung hat die Einsprechende am 

5. Oktober 1983 Beschwerde eingelegt, die Beschwerdege-

bUhr entrichtet und diese in einem am 7. Dezember 1983 

eingegangenen Schriftsatz begrUndet. 

Die Beschwerdefuhrerin fUhrt aus, dat3 das Einlegen von 

Verbindungsmitteln in eine Kerbe auf einer Seite der 

Oberfläche eines Isolierkorpers, der aus nebeneinan-

derliegenden, gefalteten Mineralwollelainellen besteht, 

aus der neu eingefUhrten US-A-616 479 bekannt sei. Der 

Anspruch 1 sei daher in alien semen wesentlichen Merk-

rnalen neuheitsschàdlich getroffen. Falls die Faiten 

nicht als Laxnellen aufgefa8t werden können, mi.isse der 

Anspruch 1 als nahegelegt betrachtet werden. Ferner be-

inhalte der Verfahrensanspruch 11 lediglich aus den Wei-

sungen dieser Entgegenhaltung sich als selbstverständli-

che Mai3nahine ergebende Verfahrensschritte. Sie beantragt 

daher, die Entscheidung der Einspruchsabteilung aufzuhe-

ben und das angefochtene Patent zu widerrufen. 

V. Die Patentinhaberin widerspricht den Behauptungen der 

Einsprechenden hinsichtlich der Neuheitsschädlichkeit 

der US-A-616 479 als auch der mangeinden erfinderischen 

Tätigkeit. Sie macht schriftlich und in der ntilndlichen 

Verhandlung vom 13. September 1984 geltend, aus dieser 
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sehr alten, aus dem Jahre 1898 stamxnenden axnerikanischen 

Vorveröffentlichung, sei kein aus Lamellen aufgebauter, 

tafelformiger Isolierkorper, sondern lediglich ein aus 

harmonikaahnlich gefaltetem Bahnmaterial bestehender, 

biegsamer Isolierkorper zu entnehmen, dessen Falten ent-

weder unter sich verleimt oder durch ein nicht verleirn-

tes, in eine Kerbe eingelegtes Verbindungsmittel gehal-

ten werden. Zudem sei als Baumaterial Mineraiwolle nur 

an einer einzigen Stelle als zwischen den Falten der 

Bahn einzufUgendes FUilmaterial vorgeschlagen worden. 

Der Uberraschende Vorteil der vorliegenden Erfindung 

liege dagegen in der Schaffung der Voraussetzungen fUr 

ein einfaches Herstellen von sowohi biegsamen als auch 

steifen, formstabilen Isolationspiatten allein durch den 

Zusarnmenhalt der Einzellamellen mittels länglicher, je 

nach Wahl biegsainer oder starrer, in untiefe Oberflà-

cheneinschnitte eingelegter und dort mit den Lamellen 

verklebter Verbindungsmittel. Dadurch erhalte man zudem 

die Moglichkeit der Erzielung einer grol3en Verstei-

fungswirkung ohne Gewichtsvergr6i3erung des Isolierkör-

pers, was nicht ohne erfinderische Eingebung vorausseh-

bar gewesen sei. 

VI. 	Als Antwort auf eine vom Berichterstatter erlassene Mit- 

teilung gemi3 Art. 11(2) Verf. OBK stelite die Patentin-

haberin mit ihren Eingaben vom 3. und 7. August 1984 so-

dann die Hilfsanträge 1 und 2, mit denen eine Zusaimien-

fassung von Merkrnalen aus den erteilten AnsprUchen 1 und 

3 bzw. 1, 3 und 8 beantragt wird. 

Sie beantragt die erhobene Beschwerde zurUckzuweisen und 

das europäische Patent in unverànderter Form aufrechtzu- 

erhalten. Sie beantragt ferner hilfsweise die Auf-

rechterhaltung mit den veränderten Unterlagen gemäl3 
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Hilfsantrag 1 bzw. Hilfsantrag 2 und die Anberaumung 

einer mUndlichen Verhandlung, falls dem Begehren 

nicht stattgegeben werden kann. 

EntscheidungsgrUnde 

I. 	Die Beschwerde entspricht den Artikein 106 bis 108, so- 

wie Regel 64 EPU, sie 1st daher zulässig. 

2. 	Zunchst ist die Frage zu klären, weiche der noch im Be- 

schwerdeverfahren erörterten Druckschriften dem Gegen-

stand des Patents am nchsten steht. GemäI3 dem Oberbe-

griff des erteilten Patentanspruches 1 betrif ft das Pa-

tent einen tafelforrnigen Isolierkörper aus nebeneinan-

derliegenden, parallelen Mineralwollelainellen, deren Fa-

serebenen im wesentlichen rechtwinklig zur Isolierkör-

per-Oberfläche verlaufen und bel dem die Laznellen durch 

xnindestens auf der einen Seite des Korpers angeordnete 

Verbindungsmittel fest verbunden sind. Soiche Verbin-

dungsmittel werden im DE-U-7 338 109 entweder durch im 

Winkel zu den Lamellen dauernd oberflchlich aufgeklebte 

flexible Bander oder durch ein Verbindungsmittel in Form 

einer mit den Lamellen verkiebten, steifen Deckplatte 

gebildet, nachdem die vorübergehend mittig eingebrachten 

Verbindungsmittel entfernt worden sind. Da andererseits 

in der US-A-616 479 weder Lamellen im Sinne der Erfin-

dung, noch diese fest zusarrunenhaltende Verbindungsmittel 

offenbart sind, sondern der Zusammenhalt des Stapels le-

diglich mittels eines, zwischen aneinanderliegenden Fal-

ten eingebrachten Klebers oder als Variante mit einem, 

die Falten nicht verkiebenden, d. h. nicht fest zusam-

nienhaltenden Verbindungsmittel (Drähte und dergl.) er-

steilt wird, ist deninach von der in der Einleitung auf 

Seite 1 der DE-U-7 338 109 geschilderten AusfUhrungsform 
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mit oberf1ch1ichen Bndern als nächstliegendem Stand 

der Technik auszugehen. Die im Oberbegriff genannten 

Merkmale entsprechen somit den in Verbindung miteinander 

der DE-U--7 338 109 entnehmbaren, nicht mehr neuen Merk-

malen. 

3. Die im Recherchenbericht genannten, als auch die von der 

Einsprechenden noch in das Verfahren eingefUhrten weiteren 

Druckschriften, kominen dem Gegenstand des Anspruchs 1 eben-

falls nicht näher. Die Kaxmner gelangt daher zum SchluI3, daI3 

der als Lösung vorgeschlagene Isolierkörper nach dem Anspruch 

1 neu ist. 

4. Nach deren AusfUhrungen in der mUndlichen Verhandlung 

sieht es die Patentinhaberin als einen Nachteil des 

Isolierkorpers mit nur auf einer Seite oberflächlich 

aufgeklebten Bndern an, daB auf diese Weise keine ge-

nUgende Biegesteifigkeit zu erreichen ist. 

5. Der Erfindung liegt daher nach Spalte 2, Zeilen 1 - 6 

des Patents die technische Aufgabe zugrunde, Isolierta-

fein vorzuschlagen, die sowohi als flexible als auch 

starre, formstabile Tafein benutzbar sind und erheblich 

verbesserte Belastungseigenschaften aufweisen. 

6. Es ist daher zu prUfen, ob der Gegenstand des An-

spruches 1 auf erfinderischer Thtigkit beruht, nachdem 

diese von der BeschwerdefUhrerin bestritten wird. 

6.1 	In der DE-U-7 338 109 werden, wie oben schon ausgefUhrt, 

Verbindungsmittel fUr nebeneinanderliegende, parallele 

Mineraiwollelamellen offenbart, deren Faserebenen im we-

sentlichen rechtwinklig zur Oberfläche des Isolierkör- 

pers verlaufen, wobel die permanenten Verbindungsmittel 
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•1) 
durch eine em- oder beidseitig auf die ebene Oberf1che 

der Laxnellen aufgeklebten Bnder gebildet werden. In 

einer anderen, verbesserten Ausfuhrungsform, lehrt die 

Druckschrjft, bis zur Vornabme der Verkiebung einer 

Deckplatte die Lamellen mittels mittig eingebrachter 

SpieL3e, Drähte oder SchnUre vorUbergehend zur 

Aufrechter- 

haltung der Ausrichtung zusarnxnenzuhalten, welche sich 

nach der Erstellung des dauernden Zusainmenhaltes durch 

die Deckplatte erUbrigen und demnach wieder entfernt 

werden können. 

Irgendein Hinweis, der den Fachinann zu den im Kennzei-

chen des Anspruches 1 angegebenen Merkmalen ftihren könn-

te, wonach in die Lamellen des Isolierkörpers auf wenig-

stens einer Seite para].lele, quer zur Längsrichtung der 

Lamellen verlaufende, zur Aufnahme von zu verkiebenden 

Verbindungsmitel bestinnte Einschnitte von verhältnis-

ini3ig geringer Tiefe einzubringen sind, ist in dieser 

Entgegenhaltung nicht zu finden. Im Gegenteil, sie ver-

mittelt die von der Erfindung wegweisende Lehre, auf 

provisorisch mittig, die Lamellen duchstoi3ende, der An-

einanderreihung dienende Verbindungsmittel tiberzugehen, 

die durch eine dauernd oberflächlich angeordnete, fest-

verbundene Deckplatte ersetzt wird und keinswegs etwa 

den Gedanken, erstere in Einschnitte der Laznellen zu 

verlegen. 

Aus dem Offenbarungsgehalt der DE-U--7 338 109 kann daher 

der Gegenstand des Anspruchs 1 in keiner Weise hergelei-

tet werden. Er istsomit hierdurch nicht nahegelegt. 

6.2 	Aridererseits wird durch die in der US-A-616 479 offen- 

barten Mai3nahinen die Lehre verinittelt (Kol. 2, Zeilen 14 

- 28), mindestens eine Sägekerbe in die aneinanderge- 

reihten oberen Enden der Falten einer Isoliermatte em- 
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zulássen, in die eine Schnur, ein Draht oder ein Band 

zur Sicherung der Aneinanderreihung eingelegt werden 

soil. Diese Möglichkeit wird in dieser Druckschrift mit 

den alternativ offenbarten, den Stapel durchsto8enden 

Mittein auf die gleiche Stufe gestelit, wobei zur Si-

chersteilung der Aneinanderreihung wiederum keine feste 

Verbindung mit den Falten herbeizufUhren ist. Der Zusam-

rnenhalt der Falten ist, wie die Patentinhaberin in der 

mUndlichen Verhandlung anhand eines Modelles in Uberzeu-

gender Weise demonstriert hat, vielmehr durch am Ende 

des Stapels angreifende, gegeneinander gerichtete PreI3-

kräfte zu bewirken. Der Fachmann htte daher auch mit 

dem Fachwissen am Anmeldedatum nicht auf die Idee kominen 

können, mittels längs des Stapels verlaufender Kerben 

die Voraussetzung dafUr zu schaffen, nicht nur einen 

flexiblen, sondern auch noch formstabilen Lamellenstapel 

aus demselben Ausgangsmaterial auf einfachste Weise be-

reitstellen zu können, ausgehend von dem dann nur noch 

die passend geforrnten Verbindungsmittei einzusetzen und 

zu verkieben sind. Diese zweifache Verwendungsmoglich-

keit stelit in der Tat einen Uberraschenden Effekt dar. 

Dabei kann dahingesteilt bleiben, wie die Bahn aus Iso-

liermaterial an der diese Art von Zusainmenhalt der Fal-

ten in der US-A-616 479 bewerkstelligt wird, im einzel-

nen aufgebaut und mit weichen Nachteilen sie allenfalls 

behaftet ist. 

6.3 	Durch die Möglichkeit des Verlegens der Verbindungsmit- 

tel in Einschnitte bleibt nicht nur die Beschaffenheit 

der zur Auflage auf dem zu isolierenden Teil dienenden 

Oberfläche der Laniellen unverändert, was bei der Weiter-

verarbeitung, d. h. beim Aufbringen des Stapels auf die 

zu isolierende Fläche von grol3em Vorteil jet, sondern 

auch der Klebemitteiverbrauch kann deshaib erheblich 
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eingeschränkt werden, weil alle gro2flächigen Kiebever-

bindungen des Standes der Technik verrnieden werden. 

6.4 	Die Patentinhaberin fUhrt ferrier zur StUtzung des Nicht- 

naheliegens des Arimeldungsgegenstandes weiter an, daI3 

wahrend langer Jahre Mineraiwollelamellen-Isolations-

platten bekannt waren, ohne dal3 jeinand das erfindungsge-

rnäL3e Losungsprinzip Ubernommen htte, mit dem die elner 

flexiblen oder starren Verwendung tafelförmiger Lamel-

len-Isolationskörper entgegenstehenden Hindernisse be-

seitigt und der Weg für eine rationelle, industrielle 

Massenerzeugung bereitet wurde. Diesem Vorbringen ist 

beizupflichten, denn es kann unterstellt werden, daI3 em 

ailgemeines BedUrfnis für gleiche Form aufweisende Sta-

pel mit geeigneter Oberfläche für mehrfache Verwen-

dungsrnöglichkeiten bestanden hat, insbesondere deshalb, 

weil die Mängel der ungeeigneten Oberflàche der bandbe-

wehrten Stapel im Gebrauch beim Aufbringen auf den zu 

isolierenden Körper zutage treten mul3ten. 

6.5 	Die Tatsache, daB auch ein Einschnitt mit hochkant em- 

gelegtem Band aus der US-A-616 479 zu entnehinen ist, 

kann nicht darUber hinwegtäuschen, daB mangels einer 

Kiebeverbindung mit den Falten dieses Band keinesfalls 

fomstabilisierend wirken kann. Den überraschenden Vor-

teil der Erfindung (siehe Punkt 6.2) vermogen deshalb 

derartige bekannte MaBnahznen beim Stand der Technik 

nicht hervorzubringen. Er war in Kenntnis der bekannten 

Verbindungsmittelanwendungen durchaus nicht vorausseh-

bar. 

6.6. 	Zusammenfassend ergibt sich, daB von der US-A-616 479 

keine Anregung ausgehen konnte, die gegenUber dem 

DE-U-7 338 109 bestehende Aufgabe auf die nach dem ange- 
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griffenen Patent vorgeschlagene Weise zu lösen, so daB 
4* 

diese als nicht naheliegend und daher erfinderisch zu 

bewerten ist. 

7. Die PrUfung, ob dem Gegenstand des Verfahrensanspruchs 

11, dessen Neuheit unbestritten ist, eine erfinderische 

Tätigkeit zugrunde liegt, ergibt folgendes: 

7.1 	Da einerseits aus keiner der Vorveröffentlichungen das 

Merkinal des Zusammenhaltens der Lamellen während dem 

Vorschub der Lamellen auf einer Förderfläche zu entneh-

men ist und andererseits die zur StUtzung des Nichtnahe-

liegens des Gegenstandes des Anspruchs 1 herangezogenen 

Argumente in analoger Weise auch für jenen des Anspruchs 

11 Geltung haben, ist auch der Gegenstand dieses An-

spruchs nicht durch den Stand der Technik nahegelegt. 

Ihm liegt demzufolge eine erfinderische Tàtigkeit zu-

grunde (Art. 56 EPU). Er kann demnach gleichfalls Be-

stand haben. 

8. Die auf die unabhngigen AnsprUche 1 und 11 ruckbezogenen An- 

sprUche 2 - 10 bzw. 12 betreffen besondere Ausführungsformen 

der Vorrichtung nach Anspruch 1 bzw. AusfUhrungsmethoden des 

Verfahrens nach Anspruch 11. Sie sind daher ebenfalls gewähr-

bar. 

9. Aufgrund dieser Sachiage erUbrigt sich das Eintreten 

auf die Hilfsanträge 1 und 2. 

Entscheidungsforniel 

Aus diesen GrUnden wird entschieden: 

Die Beschwerde wird zurUckgewiesen. 

Der Geschftsste11enbeamte: 	 Der Vorsitzende: 

/ ?14 
/ 
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